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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 1309/2001 

VERWALTUNGS- 
VORLAGE 

Geschäftsbereich  
Fachbereich Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Strukturförde-
rung 
Bearbeitet von:  

Datum 
14.08.2001 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X Öffentlich  nicht öffentlich

 
Haupt- und Finanzausschuss 29.08.2001 

Rat 19.09.2001 

Betreff: 

Gewerbegebiet Schemscheid 
Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für den Ausbau der Straße Auf der Schemscheid 
- Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW 
- Dringlichkeitsentscheidung - 
 

Beschlussvorschlag:  

1. Die Unterzeichner beschließen, weil es sich um einen Fall äußerster Dringlichkeit 
handelt, gem. § 60 Absatz 1 Satz 1 GO NW: 

           __________________   _________________ 

                  Bürgermeister      Stadtverordnete(r)  

2. Der Rat der Stadt Siegen / ... Ausschuß des Rates der Stadt Siegen genehmigt vor-
stehende Dringlichkeitsentscheidung vom  

 
Der Rat der Stadt Siegen genehmigt folgende Dringlichkeitsentscheidung vom 
12.07.2001: 

Für den Ausbau der Straße Auf der Schemscheid werden im Haushaltsjahr 2001 au-
ßerplanmäßig folgende Mittel bereitgestellt: 

 Haushaltsstelle 1.791.9328.0 Gewerbegebiet/Konversionsfläche Schemscheid, 
Grunderwerb in Höhe von 35.000 DM 

 Haushaltsstelle 1.791.9504.6 Gewerbegebiet/Konversionsfläche Schemscheid, 
Baukosten in Höhe von 698.000 DM 
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Deckung:  257.000 DM Mehreinnahmen bei HSt. 1.791.3610.4 
                     Gewerbegebiet Schemscheid Landeszuweisung 

476.000 DM Minderausgaben bei HSt. 1.791.9861.4 
                     Modern. Siegerlandzentrum Weidenau, Infra-  
                      strukturkostenzuschuss 

 

Sachverhalt / Begründung: 

 

 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja   nein  

 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

 
jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

 
Finanzierung  
Eigenanteil 
 
 
      

 
Finanzierung objekt- 
bezogene Einnahmen 
 
 
      

 
Abstimmung  
mit dem Kämmerer 
 

  ist erfolgt 

 ist nicht erforder-
lich, da Haushaltsmittel 
im Haushaltsjahr zur 
Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 
 

  im VermH 
            

 
  im VerwH 

            

 
  Nein 

 
  Ja, mit 

            

 
Haushaltsstelle 
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